
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/3/19 2001/05/1197
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2002

Index

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §1 Abs7;

MeldeG 1991 §17 Abs1;

MeldeG 1991 §17 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Der Betro7ene hat auf Grund seiner beru8ichen Tätigkeit in Wien zwar (auch) einen "Mittelpunkt der

Lebensbeziehungen". Der Bundesminister für Inneres hat jedoch zutre7end einen Mittelpunkt der Lebensbeziehungen

des Betro7enen in seiner Heimatgemeinde deshalb bejaht, weil er dort neben seinen wirtschaftlichen auch familiäre

Beziehungen hat, denen im Beschwerdefall deshalb besondere Bedeutung zukommen, weil in unmittelbarer Nähe

seines dortigen Wohnsitzes auch seine minderjährige Tochter wohnt (Hinweis E vom 29. Jänner 2002, 2001/05/1023).

Daher kam dem Betroffenen ein Wahlrecht zu.
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